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FBA: Ausländergeschäftslizenz für Import und Vertrieb

Voraussetzungen
• Insbesondere bei 

Dienstleistungen
•Bearbeitungsdauer 6 

Monate
•Erfolgsaussichten 

ungewiss
•Alternative BOI 

Förderung nur in 
Sonderfällen

Verwaltungsverfahren zur ErteilungVoraussetzungen zur Erteilung

• Produkt beinhaltet High-End Technologie.

• Es besteht eine ungedeckte Nachfrage für 
das Produkt.

• Es entsteht kein Wettbewerb zu thailändi-
schen Anbietern.

• Es entstehen neue Arbeitsplätze für thailän-
dische Arbeitnehmer.

• Es gibt einen Technologietransfer aus dem 
Ausland nach Thailand.

• Ausländerinvestitionsgenehmigung des 
Generaldirektors des DBD

• Zustimmung des Foreign Business 
Committee nach Sektion 8 (3) des FBA 

• Beide Committees bestehen aus minde-
stens 25 Experten verschiedener Regie-
rungsstellen (BOI, Ständige Sekretär des 
Handelsministeriums, Nationalbüro für 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
thailändische Handelskammer, Ministerium 
für Wissenschaft, Technik und Umwelt, 
Verband thailändischer Industrien, etc.)

http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com
http://www.recht-in-thailand.com



